
äätäät - Gemeinde ..................i-'.... o....^.....ö.... ^... r....ß!..

Landkreis ........,.........£^.C.Ud£;nS.Siadt.

Satzung

über die

Aufstellung - JSX -1) des Bebauungsplanes "..ftn... d. ..r. Kinzi. S.r

Auf Grund von § 10 des Bundesbaugesetzes (BBauG) vom 23. Juni I960 (BGB1. 1 S. 341) in Verbindung mit § 4 Abs. l

der Genieindeordnung für Baden-Württemberg vom 25. Juli 1955 (Ges.BL S. 129) hat der Gemeinderat am ................................

Bebauungsplan

für ...... aas Bay^ebiet,, MAn, d r... Klnzi^",,,,,.,,,...,
beschlossen:

t
t

Einziger Paragraph3)

(l) Der vorgenannte Bebauungsplan besteht aus den nachstehend bezeichneten Anlagen l bis .0.., die Bestandteil dieser

Satzung sind, und zwar4)

i. Eägentümerverzeichnis

?. gründung

5» B sonder® P .stsetzi

4. Lageplan des Ve ssußg mtes vom 27. März 1962

5. Längenpr-oflle der Straß n A, B, C und D

6. Regelquersehnitte der Straß ri A, B, C un D

(2) Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ergibt sich aus der Anlage ... '*........., in der seine Grenzen eingezeichnet sind.
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..I-'o.öl?ur'S......................... "....... den ...... l.^..*......P.e..z.®.®.l>... r.... 19^

Bürggij^ieister

Der oben genannte Bebauungsplan wurde am

^vom

genehmigt.

Genehmigung und Auslegung wurden am

bzw. in der Zeit vom ................................................ bis ................................................

durch ............................................................................ öfEenüich bekanntgemacht°).

Der Bebauungsplan ist damit am ........................................................ in Kraft

getretene).

den ................................................

Bürgermeister

*) Entspricht dem vom Württ. Gemeindetag ausg-earbeiteten und in der Württ. Gemeindezeitung veröffentlichten Satzungsmuster.
Erläuterungen siehe Buckselte!



Erläuterungen (siehe Fußnoten auf der Vorderseite)

') Nichtzutreffendes streichen.

2) Den Namen einsetzen, mit dem der Bebauungsplan bezeichnet werden soll; bei einer Änderung oder Ergänzung des
Bebauungsplanes ist z. B. einzusetzen "Zur Änderung des Bebauungsplanes X".

s) Soll ein Bebauungsplan aufgehoben werden, so wäre der Beschluß wie folgt zu fassen:

,
Der a.m ........»......,^...... "...,........,...........,.......<........ a.ufsrestGllte Beba.uun^splo.n für das Cebiet

wird hiermit aufgehoben."
Die Bezeichnung der Satzung und der Vermerk über die Genehmigung usw. wäre sinngemäß abzuändern.

Im folgenden sind die einzelnen Anlagen aufzuführen, z. B. die Art und das Datum des Planes mit der Bezeichnung
des Planfertigers, die Bebauungsvorsdiriften, die Begründung usw. (vgl. § 9 Abs. 6 BBauG).

Für die Bekanntmachung gilt § 12 BBauG. Im übrigen ist die örtliche Bekanntmadiungs-Satzung sinngemäß an-
zuwenden.

Der Bebauungsplan wird mit der Bekanntmachung reditsverbindlich (§ 12 BBauG), also mit dem Tag ihrer Ver-
öffentlichung ini amtlichen Verkündigungsblatt bzw. bei Bekanntmachung durch Aushang mit dem Tag nach Ablauf
der Aushängefrist.



Gemeinde L o ßb urg

Kreis Freudens-tadt

Festsetzungen zum Bebauungsplan " Ki n z gw i e sen

Für den Bebauungsplan "Kinzigwiesen", dessen räumlicher Gel-

tungsbereich im Lageplan be'zeichnet ist, gelten außer den im
lageplan eingezeichneten Festsetzungen nachstehende Bestim-
mungen:

l. Art der baulichen Nutzun ( l BauNYO)

1. 1 - WA - All emeine s Wohn ebi et nach 4 BauHYO

Zulässig sind

a) Wohnge'bäuäe
'b) die der Versorgung des Gebietes dienenden

Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie
nicht störende Handwerksbetriebe

c) Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale
und gesundheitliche Zwecke

ausnahmsweise können zugelassen werden:

a) Betriebe des Beher'bergungsgewer'bes
-b) sonstige nicht störende Gewerbebetriebe

2. Maß der baulichen Eu-bzun (§16-21 BauNYO)

2, 1 Zahl der Voll eschösse

Die Zahl der Yollgeschosse ist entsprechend den
Eintragungen im Lageplan zum Bebauungsplan
zwingend o

2.2 Das Maß der baulichen ITutzung ist gemäß den Be-
Stimmungen des § l A BauNYO beschränkt.

3. Bauweise (§ 22 BauNYO)
Offene Bauweise

4* Stellun der Gebäude (§ 9 Abs. l BBauG,)

Die Einzeichnungen im Lae^eplan zum Be'bauungsplan
sind für die Firstrichtung maßgebend,

5. ITberbaubare Grundstücksf lachen (§ 25 Abs. 5 BauNYO)

BTebenaD. lagen im Sinne § 14 Abs. l BauNVO sind
in der Bauverbotsfläche nicht zugelassen. (Ge-
schirrhütten, G-aragen, Einstellplätze usw..)



6. Stellplätze G-.ara en für Kraftfahrzeu e und Neben ebäude

(§12 BauIfVO)

6. 1 Stellplätze und Garagen sind im Allgemeinen Wohnge-
biet nur für den durch die zugelassene Nutzung verur-
sachten Bedarf zulässig. Unzulässig sind Stellplätze
und Garagen für Kraftfahrzeuge mit einem Eigengewicht
von. über. 5s>5 . tOo

6. 2 Die Garagen und Einstellplätze dürfen nur auf den. im
Lageplan zum Bebauungsplan hierfür besonders ausge-
wiesenen Flächen erstellt oder eingerichtet werden.

6. 5 Nebengebäude, wie Schuppen, Kleintierställe usw. sind
nicht zulässig. Erforderliche Abstellräume für Garten-
gerate usw. können als Srweiterungen der Garagen unter
der gleichen Dachfläche mit den gleichen Seitenwänden
gewonnen, werden, ohne daß dadurch der im Lageplan zum
Bebauungsplan vorgesehene Raum ü'berschritten wird.

7. Veitere Festsetzun en

7. 1 Haupt ebäude

Dachform:

Dachneigung:

Dachdeckung:
Kniestock:

Sachaufbauten
Dachausbau:

Soekelhöhe:

Satteldach

Entsprechend den Eintragungen im La'ge-
plan zum Bebauungsplan
Engo'bierte Ziegel
Bei eingeschossigen Ggbäuden ist ein
Kniestock von höchstens 0, 6 m einschliess-
lich Sparrenschwelle zulässig. Bei zwei-
geschossigen Ggbäuden ist kein Kniestock
zulässig»

;N^cht zulässig,
Bei den ein- und zweigeschossigen Gebäu-
den sind Giebelzinuner zulässig.
Für die Erdgeschoß-Fußbodenhöhe sind die
Einzeichnungen im Lageplan zum Bebauungs-
plan maßgebend.
Bei zweigeschossigen Gebäuden muß die
Mindestlänge 11 m , die Mindestbreite
7, 5 m betragen,,

G-ebäude länge
und Gebäude-
breite:

7. 2 Gara en

Me Garagen sind in massiver Bauart auszuführen. Die
Bachdeckung kann entsprechend der Dachneigung mit Kies-
abdeckujag oder mit braungefärbten Wellasbestzementplat-
ten erfolgen,

7. 5 Einfriedi un e.n

Sofern die G-rundstücke überhaupt eingefriedigt werden,
sind die Einfriedigungen im Einvernehmen mit dem Bürger-
meisteramt für jeden Straßenzug einheitlich als Hecken
von höchstens 0, 8 m Höhe herzustellen,



7. 4 Leitun en

Sämtliche Leitungen im Ge'biet des Bebauungsplanes sind
zu verkabeln. Fernseh- und Radioantennen sind möglichst
als Unterdachantennen auszuführen» mi erdachantennen. sind

so anzu'bringen, daß das Straßenbild nicht beeinträchtigt
wird, also möglichst auf der von der Straße abgewandten
Dachseiteo Freistehende Antennen für Rundfunk, Fernsehen

und Amateurfunk sind nicht zugelassen.

7«5 Bepflanzun

Der vorhandene Baumbestand ist möglichst zu e'rhalten.
Die nicht überbaubaren Flächen sind, soweit sie nicht
als Stellplätze oder Hofflächen dienen, als Gn'lnflächen
oder gärtnerisch angelegt zu unterhalten.

Aufgestellt auf Grund des Gemeinderats-
beschlusses vom 12. Oktober 1964.




